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DSGVO und Werbung 
 

 
 
Die DSGVO enthält keine speziellen Regelungen zur Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten. Rechtsgrundlage ist neben der Einwilligung eine Interessenabwägung 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Daneben sind auch die Vorschriften des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) zu beachten. Das UWG regelt weiterhin 
die Werbung über Telefonanrufe, Faxzusendungen, E-Mail, SMS und automati-
schen Anrufmaschinen. Unternehmen müssen beide Gesetze beachten, wenn Sie 
die vorhandenen Kundendaten zu Werbezwecken einsetzen wollen.  
 
➔W08 „Telefon-, Telefax-, E-Mail- und Brief-Werbung“, Kennzahl 65 
 
 

Interessenabwägung zur Werbung 

Rechtsgrundlage für die Werbung ist regelmäßig eine Interessenabwägung nach Art. 
6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach darf eine Werbemaßnahme durchgeführt werden, 
wenn die Werbemaßnahme zur Wahrung der berechtigten Interessen des Ver-
antwortlichen = des Werbenden oder eines Dritten erforderlich ist. Es dürfen die 
Interessen oder Grundrechte/Grundfreiheiten des beworbenen Kunden nicht über-
wiegen. Das werbende Unternehmen muss deshalb nachweisen, dass es diese 
Interessenabwägung tatsächlich durchgeführt hat, das Ergebnis zu seinen Guns-
ten ausgefallen ist und der Beworbene der Direktwerbung nicht widersprochen 
hat.  
 
Eine Werbemaßnahme liegt regelmäßig im berechtigten Interesse des werbenden 
Unternehmens, wenn die Werbung darauf ausgerichtet ist, die eigenen Produkte be-
kannt zu machen oder Waren und Dienstleistungen zu verkaufen. Nach Erwägungs-
grund 47 der DSGVO kann die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke 
der Direktwerbung als eine einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung an-
gesehen werden. 
 

DATENSCHUTZ – D03 
 
 
Stand: August 2023 
 
 

 Ihr Ansprechpartner 

Ass. iur. Kim Pleines 

E-Mail 

kim.pleines@saarland.ihk.de  

Tel. 

(0681) 9520-640 

Fax 

(0681) 9520-690 

 

https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=A855F92082B6335A8A0F551C4DF612C3&MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=1514&Media.Object.ObjectType=full
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=A855F92082B6335A8A0F551C4DF612C3&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=65
https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-47/
https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-47/
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Um die Transparenz der Interessensabwägung herzustellen, muss das werbende 
Unternehmen auf jeden Fall seine Gründe, warum es die Werbemaßnahme durch-
führt, nach Art. 13 Abs. 1 lit. d DSGVO dem Betroffenen gegenüber ausdrücklich be-
nennen. Dies geschieht typischerweise im Rahmen der Datenschutzerklärung. 
 
Wichtig: Um seinen Informationspflichten nach Art. 13, 14 DSGVO nachzukom-
men, muss das Unternehmen den Betroffenen zum Zeitpunkt der Erhebung über 
die berechtigten Interessen informieren, auf denen die Verarbeitung beruht. Dafür 
bietet sich die Datenschutzerklärung auf der Firmenhomepage an. Stammen die 
Daten von einem Dritten, muss die Quelle angegeben werden, von der die Daten 
stammen. 
  
Wichtig: Ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte beabsichtigt, ist 
der Empfänger anzugeben. Steht noch nicht fest, wer die Daten empfangen soll, 
reichen auch Angaben zur Kategorie der Empfänger, etwa „Weitergabe an Werbe-
partner“, „Weitergabe an Versandunternehmen“. 
 

Praxisbeispiel: 
Das Unternehmen A hat von seinem Kunden personenbezogene Daten erhoben und 
an das Unternehmen B zu Werbezwecken weitergegeben. Das Unternehmen B 
muss dann bei seiner Werbung bzw. in der Datenschutzerklärung darauf hinweisen, 
dass die Daten vom Unternehmen A stammen.  

 
➔D05 „Informationspflichten nach der DSGVO“, Kennzahl 2356 
➔D07 „Die Datenschutzerklärung nach der DSGVO“, Kennzahl 2356 
 
 

Recht auf Widerspruch 

Der Betroffene hat jederzeit die Möglichkeit gegen die Datenverarbeitung Wider-
spruch einzulegen (Art. 21 DSGVO). Macht der Betroffene von seinem Wider-
spruchsrecht Gebrauch, dürfen dessen Daten nicht mehr zu Zwecken der Direktwer-
bung benutzt werden. Der Betroffene muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten 
Kontaktaufnahme über sein Widerspruchsrecht informiert werden. Es bietet sich bei-
spielsweise an, einen Hinweis in die erste E-Mail aufzunehmen. 
 

Formulierungsbeispiel für Hinweis auf Widerspruchsrecht: 
Sie können der Nutzung Ihrer Daten durch uns für Werbezwecke jederzeit telefo-
nisch [Telefonnummer einfügen], schriftlich [Firma, Anschrift einfügen] oder per E-
Mail [E-Mail-Adresse einfügen] widersprechen. 

 
Praxistipp: Kunden formulieren Ihren Widerspruch nicht immer genau. So kann so-
wohl von „Löschung meiner Daten“ oder auch „Unterlassung jeglicher Werbung“ oder 
von „ziehe meine Einwilligung für die Nutzung meiner Daten zurück“. Es sollte im 
Zweifelsfall beim Betroffenen nachgefragt werden, was er mit seinem Widerspruch 
bezwecken will. Je nach Ausrichtung des Widerspruchs genügt die Setzung eines 
Sperrvermerks, dass keine Werbung mehr zugesandt wird bis hin zur Komplettlö-
schung der Kundendaten. 
 

https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=9F2E8FDB04753351CBAA5A89891DD40D&MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=7380&Media.Object.ObjectType=full
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=A855F92082B6335A8A0F551C4DF612C3&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=2356
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=9F2E8FDB04753351CBAA5A89891DD40D&MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=7382&Media.Object.ObjectType=full
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=A855F92082B6335A8A0F551C4DF612C3&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=2356
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Einwilligung zur Werbung 

Neben den berechtigten Interessen des werbenden Unternehmens bleibt weiterhin 
die Werbung auf Grund der Einwilligung des Beworbenen möglich. Das Unterneh-
men kann sich nur auf die Einwilligung stützen, wenn sie rechtmäßig eingeholt wur-
de. Vorsicht: Die DSGVO stellt an die Einwilligung strengere Anforderungen als das 
bisherige BDSG. 
 
Die betroffene Person muss über den Umfang der Daten, die verarbeitet werden sol-
len, sowie den Zweck, zu dem sie verarbeitet werden, ausreichend informiert wer-
den. Die Einwilligungserklärung muss in leicht zugänglicher und verständlicher 
Form auffindbar und in einer klaren und einfachen Sprache abgefasst sein. Eine 
Musterformulierung enthält unser Infoblatt D02. 
 

➔D02 „Einwilligung nach der DSGVO“, Kennzahl 2356 
 
Die Einwilligung kann mündlich, schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Der 
Unternehmer, der Adressdaten zu Werbezwecken verwendet, muss eine bestehende 
Einwilligung beweisen. Insofern ist eine Speicherung schriftlicher und eine Protokol-
lierung elektronischer Einwilligungen sinnvoll.  
 
Die Einwilligung muss freiwillig erfolgen. Die Gegenleistung darf insbesondere nicht 
an die Einwilligung in die Verarbeitung von Daten gekoppelt werden, die für die Ver-
tragsausführung nicht erforderlich sind („Kopplungsverbot“). Dies spielt insbesonde-
re bei „kostenlosen“ Dienstleistungsangeboten eine Rolle, bei denen der Nutzer mit 
der Zustimmung für eine werbliche Nutzung ihrer Daten „bezahlen“ (z. B. bei der Er-
richtung eines kostenlosen E-Mail-Accounts wird gleichzeitig die Zustimmung für ei-
nen Newsletterversand eingeholt).  
 
Umstritten ist, ob das Kopplungsverbot auch dort Anwendung findet, wo Nutzern ent-
geltfreie - weil zum Beispiel werbefinanzierte - Inhalte und Dienstleistungen angebo-
ten werden. Wird eine vertragliche Leistung entgeltfrei angeboten unter Bereitstel-
lung personenbezogener Daten als Gegenleistung (= Dienstleistung gegen Daten) 
und kann der angebotene Dienst nur auf diese Weise wirtschaftlich angeboten wer-
den, wird teilweise die Ansicht vertreten, dass das Kopplungsverbot nicht greift.  
 
Eine auf der Website voreingestellte Einwilligung in Form eines Häkchens („Ich willi-
ge in die Verarbeitung meiner Daten ein“) ist keine Einwilligung. Die betroffene Per-
son muss handeln und aktiv ihr Einverständnis ausdrücken. Wird die Einwilligung 
zusammen mit anderen Erklärungen eingeholt, muss sie besonders hervorgehoben 
sein (z. B. Fettdruck oder als Kasten). 
 
Bei der Einholung einer Einwilligung muss die betroffene Person darauf hingewiesen 
werden, dass sie ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
kann.  
 
Wichtig: Bei Kindern, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen 
die Erziehungsberechtigten einwilligen. 
 

https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=9F2E8FDB04753351CBAA5A89891DD40D&MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=7433&Media.Object.ObjectType=full
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=A855F92082B6335A8A0F551C4DF612C3&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=2356
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Praxistipp: Visitenkarten, die während Ausstellungen oder Messen ausdrücklich zur 
Informationszusendung oder weiterer geschäftlicher Kontaktaufnahme an das Unter-
nehmen gegeben werden, sollten schriftlich bestätigt werden. 
 
Bei der Werbung über Telefon, Fax und E-Mail ist daneben weiterhin das UWG zu 
beachten. Nach § 7 Abs. 2 UWG ist Werbung per E-Mail, SMS oder Telefon nur mit 
vorheriger ausdrücklicher Einwilligung zulässig. Eine Ausnahme gilt für Bestands-
kunden nach § 7 Abs. 3 UWG. 
 
➔ W08 „Telefon-, Telefax-, E-Mail- und Brief-Werbung“, Kennzahl 65 
 
 

Werbung per Brief  

Briefwerbung ist sowohl mit Werbewurfsendungen als auch mit persönlich adressier-
ten oder mittels Post „An alle Haushalte“ möglich. Wird eine adressierte Werbung 
versandt, muss das werbende Unternehmen die Quelle angeben, wenn es die 
Adressdaten von dritter Seite bezogen hat. Handelt es sich um die Adressdaten 
der eigenen Bestandskunden, sollte über die Verwendung der eigenen Daten in-
formiert werden im Rahmen der Datenschutzerklärung. Gleichgültig, ob die Adress-
daten von dritter Seite stammen oder ob es um den eigenen Adressdatenbestand 
handelt: In jedem Fall wird eine Adressdatei bei dem Werbeunternehmen vorhanden 
sein. Das Unternehmen muss dann prüfen, ob es ein Verfahrensverzeichnis = Ver-
zeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO erstellen muss.  
 

➔ W08 „Telefon-, Telefax-, E-Mail- und Brief-Werbung“, Kennzahl 65 
 
 

Werbliche Nutzung besonderer Datenkategorien  

Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten für Zwecke der Wer-
bung erhoben, ist dies nur mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person 
zulässig. Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind Daten, aus denen 
die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltan-
schauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen. Auch 
genetische und biometrische Daten, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben 
oder der sexuellen Orientierung fallen darunter.  
 

Dokumentationspflichten 

Für alle Arten der Werbemaßnahmen gilt: Der Unternehmer hat immer zu dokumen-
tieren. Entweder, dass er die Interessenabwägung zwischen den eigenen Werbeinte-
ressen und den Interessen der betroffenen Kunden durchgeführt hat oder dass eine 
Einwilligung des beworbenen Kunden vorliegt. 
 
 
 
 

Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt daher 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, 
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.  

https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=0BD802B1FF4887BBA3AD1C5CDC221037&MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=1514&Media.Object.ObjectType=full
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=0BD802B1FF4887BBA3AD1C5CDC221037&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=65
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=0BD802B1FF4887BBA3AD1C5CDC221037&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=65
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=0BD802B1FF4887BBA3AD1C5CDC221037&MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=1514&Media.Object.ObjectType=full
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=0BD802B1FF4887BBA3AD1C5CDC221037&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=65
https://www.saarland.ihk.de/ihk-saarland/Integrale?SID=0BD802B1FF4887BBA3AD1C5CDC221037&ACTION=ViewPage&MODULE=Frontend&Page.PK=65

